
 
 
         Datum des Poststempels 
 

Info zur Patientenverfügung 
 
 
 

Wir haben für Sie als Vorabinformation die wichtigsten Punkte zur 
Patientenverfügung (PV) zusammengestellt: 

 
 

• Der Inhalt einer Verfügung gilt nur für den Fall, dass Sie selbst 
nicht mehr entscheidungsfähig sind.  

 
• Eine PV ist nicht nur für den letzten Lebensabschnitt gedacht. 

Auch in anderen Situationen (z.B. Bewusstseinstrübung oder 
Narkose) hat sie eine wichtige Funktion.  

 
• Sie können Ihre PV jederzeit widerrufen, auch mündlich oder 

durch Gesten.  
 

• Bitte Informationen und Ratschläge der Broschüre von Hospiz 
Österreich genau beachten.  
Bei Fragen rufen Sie uns ruhig an. 

 
• Überlegen Sie, ob die VERBINDLICHE Version wirklich 

entscheidend für Sie sein wird. Wenn ja, müssen alle 
Voraussetzungen erfüllt sein, bevor Sie den letzten Abschnitt 
auf Seite 4 in Angriff nehmen. * 

 
• Eine ärztliche Beratung ist auch für die BEACHTLICHE 

Version auf jeden Fall zu empfehlen.  
 
 

     *  Für Personen, welche von der Rezeptgebühr befreit sind, können wir die  
         „Errichtung vor ……“ kostenlos anbieten.   
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